
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1992/6/29 92/18/0169
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.06.1992

Index

001 Verwaltungsrecht allgemein

60/04 Arbeitsrecht allgemein

Norm

AZG §11 Abs1;

AZG §2 Abs1 Z1;

VwRallg;

Rechtssatz

Die Einordnung bestimmter Zeiten als "Ruhepausen" iSd § 11 Abs 1 AZG und damit auch iSd § 2 Abs 1 Z 1 AZG setzt

voraus, daß sie von vornherein festgelegt sind (Hinweis E 24.9.1990, 90/18/0245).
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